
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 26.04.2024
	Beschlussvorlage: Das Vorhaben wurde bereits von der Gemeinde Großpösna in der Sitzung des Technischen Ausschuss am 28.06.2022 beraten und einstimmig positiv beschieden. Nun liegt die 2. Änderung vor. Mit der BauGB-Novelle unter dem sperrigen Begriff "Baulandmobilisierungsgesetz" wurde § 13b BauGB eingeführt und ist Ende 2022 ausgelaufen. Deshalb wird hier bei der 2. Änderung des Bebauungsplans Klinga-Krankenhausstraße, 2. Abschnitt das vereinfachte Verfahren nach § 13 angewendet. Gemäß § 13 (1) BauGB dürfen die Grundzüge der Planung bei der Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplanes nicht berührt werden.Vergleiche der hier begründeten 2. Änderung des Bebauungsplans Klinga - Krankenhausstraße,Abschnitt 2 mit- dem Flächennutzungsplan,- dem Bebauungsplan Klinga - Krankenhausstraße, Abschnitt A- und dem Bebauungsplan Klinga - Krankenhausstraße, Abschnitt 2zeigen, dass die Grundzüge aller drei aufgeführten Bauleitplänen nicht berührt werden.Die Belange der Gemeinde Großpösna sind nicht betroffen. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 29.04.2024
	Beschlussnummer: TA2024-22
	Beschlusstext: dem Bebauungsplan “Klinga-Krankenhausstraße, Abschnitt 2, 2. Änderung“ der Stadt Naunhof, OT Klinga, zuzustimmen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Bebauungsplan “Klinga-Krankenhausstraße, Abschnitt 2, 2 Änderung“ der Stadt Naunhof, OT Klinga im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange (TöB)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 


